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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsge-
schehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 24.01.2024; Oberbürgermeister
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
- Feststellung des Ausscheidens eines Mitglieds aus der Ratsver-

sammlung gemäß § 34 Abs. 1 S. 2 SächsGemO; Oberbürgermeister 
- Verpflichtung	eines	Stadtrats;
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.
- Karl-Heine-Straße und die dortigen Parkstandsmarkierungen,

Grenzmarkierungen sowie eingeschränkte Haltverbote; Florian
Benischke

- Mögliche Stromdrosselungen wegen Überlastung im Leipziger
Stromnetz ab Januar 2024 durch die Stadtwerke Leipzig; Dieter
Krause

- Verbesserung der Sicherheit im Kreuzungsbereich; Sebastian La-
pawa

- Notfallrettung:  Ersthelfer-App; Jörg Neuberg
- Anzahl	an	Kindertagespflegepersonen	in	Leipzig;	Susann	Bowitzky
- Einsatz	von	Agrosolar	Systemen	u.a.	am		„Energiestandort	Lausen“;

Matthias Malok
- Lärmbelästigung und Unfallgefahr auf der Wolfang-Heinze-Straße 

in Connewitz; Rob Wessel
- Verkehrswende und Klimanotstand - Nachfrage; Matthias Malok
- Parksituation Kindstraße; Sirko Hollas
- Falsche Beschlussvorlage zur Straßenbenennung 1/2024; Roland

Hahn
- Brandschutz in dicht bebauten Gründerzeitquartieren; Maximilian 

Hesselbarth
- Anordnung	von	Verkehrsunterricht;	Tabea	Beyreuther
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);
- Petition zur Anpassung des Bebauungsplans Nr. 428 und des

Flächennutzungsplans der Stadt Leipzig an den Klimanotstand;
Petitionsausschuss / Petent: Jonas Nagel

- Biotope  aufwerten und erhalten! – B-Plan Nr.  359 Lindenauer
Hafen Zentraler Bereich anpassen.; Petitionsausschuss / Petent:
Matthias Malok

- Streuobstwiesen als Ausgleichsmaßnahme; Petitionsausschuss /
Petent: Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e. V.

- Unerlaubtes	Graffiti	reduzieren;	Petitionsausschuss	/	Petent:	Danny
Weber

- Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Organisation einer großen 
Friedensausstellung aus Anlass des 35. Jahrestages der Friedlichen 
Revolution im Oktober 2024; Petitionsausschuss / Petent: Dieter
Krause

- Petition	„Benennung	einer	Straße	nach	der	ersten	deutschen	Pilotin“;
Petitionsausschuss / Petent: Roland Hahn

Besetzung von Gremien;   
- Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden Aus-

schüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (30. Änderung);  
- Stadtbezirksbeirat Alt-West (9. Änderung);
Personalangelegenheiten;
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   

- Kommunale Mitglieder in der Trägerversammlung Jobcenter Leip-
zig;

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung;   
Anträge zur Beschlussfassung;   
- Sicher durch die Nacht – Kooperation mit dem Heimwegtelefon

e. V.; Jugendparlament/Jugendbeirat
- (Breiten-)Sportstadt Leipzig?; Jugendparlament/Jugendbeirat
- Freie Fahrt für Not- und Störungseinsätze von Handwerkern in

Leipzig:  Erlaubnis von Not- und Störungseinsätzen an Sonn- und 
Feiertagen sowie Noteinsätze/Notreparaturen durch Handwerker 
mit Nutzung von öffentlichen Flächen.; CDU-Fraktion

- 1. Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung zur Sicherung der
Errichtung	 von	 Solaranlagen	 auf	 geeigneten	 Stellplatzflächen;
Fraktion Die Linke

- Gründung einer Lärmschutzgemeinschaft; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

- Sonderparkbereiche	für	Pflege	und	Handwerk;	CDU-Fraktion
- Barrierefreie Gehwege voranbringen - Stadtweite Abmarkierung

von abgesenkten Bordsteinen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Spielplatz	„Am	Garagenhof“	aufwerten;	Stadtbezirksbeirat	Nord-

Ost
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Waldstraße; Stadtbezirks-

beirat Mitte
- Vorzeitige Realisierung von 2 dringend notwendigen öffentlichen

Toiletten im Innenstadtbereich; CDU-Fraktion
- Sofortprogramm:  Evakuierungsorte für vulnerable Gruppen bei

Hitze; Fraktion Freibeuter
- Partielle Wiedereinführung von Tempo 60 auf der Permoserstraße; 

AfD-Fraktion
- Stadt und Land, Hand in Hand - erneuerbare Energien gemeinsam 

ausbauen!; Fraktion Die Linke
- Das	kommunale	Netzwerk	für	Familien	mit	einer	psychischen	Er-

krankung und/ oder Suchterkrankung stärken!; Fraktion Die Linke  
- Grundstücke der Beteiligungsunternehmen für die Stadt Leipzig

für nachfolgende Generationen sichern; Fraktion Die Linke
- Neue Kraft für eine starke Leipziger Wirtschaft – Nachhaltigkeit

als Wirtschaftstreiber; CDU-Fraktion
- Alte Messe strategisch weiterentwickeln; SR Dr. Olga Naumov, SR 

Heiko Bär, SR Falk Dossin
- Städtische Elektroschrottsammlung - Ressourcen schützen, Ent-

sorgung erleichtern; Fraktion Die Linke
- Aufstellungsort für Stein zum Gedenken an die Opfer von Flucht,

Vertreibung und Deportation infolge des Zweiten Weltkriegs zur
Verfügung stellen; CDU-Fraktion

- Saatgutbibliothek eröffnen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Beschluss zur Vorlage VII-DS-00357-DS-04-NF-01 vom 19.05.2021

- Abwahl eines Mitglieds aus dem Migrantenbeirat; CDU-Fraktion 
- Errichtung eines Platzes der Generationen in Mockau (SBB 0018/

23/24); SBB Nordost
Anfragen an den Oberbürgermeister;   
- Der zweite soziale Kahlschlag in zwei Jahren? Drohende Kürzungen 

im Sozialen Arbeitsmarkt in Leipzig 2024 – Nachfrage zu Anfragen 
VII-F-09069 und VII-F-09188; Fraktion Die Linke

- Bauernprotest und Blockaden; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Warum verlassen Familien die Stadt Leipzig; CDU-Fraktion
- „Klima-Straßenbahnen“	der	LVB;	AfD-Fraktion
- Zustand der Mensen an Leipziger Schulen; SPD-Fraktion
- Welche Resultate ergeben sich aufgrund einer Einwirkung des

Oberbürgermeisters?; Fraktion Freibeuter  
- Soll-/Ist-Stellenbesetzung der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und 

Einrichtungen zum 1. Juli 2023 (Aktualisierung zu VII-F-07850) –
Nachfrage zu VII-F-08826; Fraktion Die Linke

- Umsetzung des Klimanotstandsbeschlusses – Dienstreisen und
Kompensationszahlungen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Konsequenzen für Funktionsträger*innen gesichert rechtsextremer 

Mittwoch, den 24.01.2024, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 25.01.2024, ab 
16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

http://www.leipzig.de
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Parteien im Dienst der Stadtverwaltung Leipzig; Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen  

- Falschparker auf der neuen Waldstraße?; Fraktion Freibeuter  
- Solarausbau, Kohleausstieg und Energiewende – wo steht Leipzig?; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Bewerbung als Grüne Hauptstadt Europas 2026; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
- Umgang mit Antisemitismus und Rassismus im Kontext des Krieges 

in Israel/ Gaza in Kita und Schule; Fraktion Die Linke  
-	 Defibrillatoren	in	Leipziger	Schulen	und	Turnhallen;	Fraktion	Die	

Linke  
- Instandsetzung bzw. Ausbau der Käthe-Kollwitz-Straße gebremst; 

Fraktion Die Linke  
- Leipziger Stadttauben; Fraktion Die Linke  
- Grundstücksverkauf durch die LWB; Fraktion Die Linke  
- Mögliche Auswirkungen der neuen sächsischen Krankenhauspla-

nung auf Leipzig; SR Dr. Volker Külow  
- Nachfrage zu Anfrage - VII-F-09394:  Tempo 30 auf der Wolfgang-

Heinze-Straße zum Schutz der Wohnbevölkerung; Juliane Nagel  
- Silvesterbilanz 2023; Oliver Gebhardt  
- Mietspiegel-Mieterhöhungen und Zwangsräumungen bei der LWB 

2023 und Verfahrensweise aufgrund steigender Betriebskosten; 
Juliane Nagel  

- Situation Knautnaundorfer Straße; Stadtrat Sören Pellmann  
- Grünau Nord - WK VII retten; Stadtrat Sören Pellmann  
- Zukunft des ehemaligen Konsums in Grünau-Nord; Stadtrat Sören 

Pellmann  
- Schließzeiten Schule und Kita; Oliver Gebhardt  
- Wasserrohrbrüche in Leipzig; Oliver Gebhardt  
- Zunehmend angespannte Parksituation an der Schwimmhalle West; 

Stadtrat Dr. Volker Külow  
- Nachfrage zu VII-F-09456 - Baustellenmanagement auf dem Prüf-

stand; Stadtrat Steffen Wehmann  
Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 10.10.2023.;  
Vorlagen I;   
- Auswertung und Verfahren zur Beteiligung der Leipziger Bür-

gerinnen und Bürger an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 
2025/2026;  

- Terminplan zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026;  
-	 Anpassung	des	Breitbandprojekts	„Weiße	Flecken“;		

-	 1.	Änderung	zum	Baubeschluss	„Neubau	einer	Grundschule	mit	
3-Feld-Sporthalle,	Tauchaer	Str.	188“;	

- Verkauf des Flurstücks 168/1 der Gemarkung Dölzig, Äußere Gun-
dorfer Straße 31, an die Stadt Schkeuditz; 

- Stadtplatzprogramm 2030+
 Transformation von Stadt- und Quartiersplätzen zu nachhaltigen 

Aufenthaltsräumen;  
- Fortschreibung der Energieleitlinie – Leipziger Energie- und Bau-

standard; Dezernat Stadtentwicklung und Bau  
- Baubeschluss Neubau Rettungswache Nordost am Standort der 

Feuerwache Nordost, Torgauer Str. 310; 
- Änderung der Fachförderrichtlinie Aktivierung leerstehender 

Wohnungen;  
- Fachförderrichtlinie Gebäudeerwerb durch Mietergemeinschaften;  
-	 Kosten	für	die	Unterbringung	von	Haustieren	geflüchteter	Menschen	

aus der Ukraine 2022;  
- Straßenbenennung 1/2024;  
- Umwandlung Beirat Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am 

Bau zum Sachverständigenforum Kunst im öffentlichen Raum und 
Kunst am Bau – 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung;  

- Neufestsetzung der Eintrittspreise für die Oper Leipzig ab der 
Spielzeit 2024/2025 (privatrechtliche Entgeltordnung);  

Unterbringung von Geflüchteten;   
-	 Unterbringung	von	Geflüchteten	 in	der	Zuständigkeit	der	Stadt	

Leipzig - Stand:  30. November 2023;  
Informationen I;   
- Bewässerungskonzept für die Stadt Leipzig;  
- Anwendung von digitalem 3-D-Stadtmodell bei Stadt- und Bau-

leitplanung;  
- 26. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 

Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und Offenen Freizeittreffs (Stand 30.09.2023); 

- 6. Anpassung Pachtvertrag zwischen der Stadt Leipzig/Eigenbe-
trieb	Städtisches	Klinikum	„St.	Georg“	Leipzig	und	der	Klinikum	
St. Georg gGmbH;  

- Jugend in Leipzig 2023 (Ergebnisbericht); 
-	 Ergebnisse	einer	Recherche	zur	Auflage	einer	grünen,	ökologischen,	

sozialen Anleihe der Stadt Leipzig;  
- Kosten der Unterkunft und Heizung:  Anpassung der Richtwerte 

für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII;  
- Finanzbericht der Stadt Leipzig zum Stichtag 30.09.2023;  
-	 Ergebnisse	der	Vorstudie	zum	Leipziger	Klimahaushalt	■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 02/24 · 20.01.2024

3

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 22.01.2024, 17:00 Uhr, Neu-
es Rathaus, Sitzungssaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 08.01.2024
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Anmietung des Neubauprojektes Dahlienstraße 9a, 04209 Leipzig, als 

Einrichtung der stationären Jugendhilfe durch den SEB; VII-DS-08829
Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 77. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 04.12.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 78. nichtöffentlichen Sondersitzung VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 13.12.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 79. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 08.01.2024
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 22.01.2024, 16:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 08.01.2024
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
 - Das kommunale Netzwerk für Familien mit einer psychischen Er-

krankung und/ oder Suchterkrankung stärken!; Fraktion Die Linke; 
VII-A-09092
 - Das kommunale Netzwerk für Familien mit einer psychischen Er-

krankung und/oder Suchterkrankung stärken!; Dezernat Soziales, 
Gesundheit und Vielfalt; VII-A-09092-VSP-01

Vorlagen – 1. Lesung
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2024; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie; VII-DS-09247

Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
 - Überplanmäßige Aufwendungen 2023 im Leistungsbereich Hilfen 

zur Erziehung umA – Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO für 2023; 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-09327

 - Überplanmäßige Aufwendungen gemäß §  79 (1) SächsGemO im 
Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung der Absenkungen und Ermä-
ßigungen der Elternbeiträge Kindertagesstätten; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie; VII-DS-09384

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Bericht der Bürgermeisterin
Information zum Sachstand der Bildungskarte
Information der Verwaltung
Sonstiges ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Öffentlicher Hinweis
zur Veräußerung von  

landwirtschaftlichen Grundstücken
Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grund-
stückes ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbe-
reiter und erwerbstätiger Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.

Gemarkung:  Liebertwolkwitz
Flurstück: 612
    1,2128 ha  Ackerland

Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grund-
stückes interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe des 
AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0006/24 bis zum 10.02.2024 ihr Erwerbs-
interesse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie 
bei	einer	eventuell	gegebenen	Erwerbsmöglichkeit	anbieten	würden.	■

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Die Stadt Leipzig erlässt aufgrund von § 4 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 17 Säch-
sische Gemeindeordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 09.03.2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 
20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705), sowie § 3 Abs. 1 Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz vom 26.04.2018 (SächsGVBl. S. 198, 199), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 Absatz 6 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 
(SächsGVBl. S. 467), die folgende Satzung:

Präambel
Zweck dieser Satzung ist es, die Durchführung von Bürger- und 
Einwohnerbeteiligungen als öffentliche Aufgabe der Stadt Leipzig 
festzuschreiben und besondere Verfahrensregelungen, auch für die 
Datenverarbeitung und Melderegisterauskünfte, zu treffen.

§ 1 
Einwohnerbeteiligung als öffentliche Aufgabe

(1) Die Stadt Leipzig führt Bürger- und Einwohnerbeteiligungsver-
fahren als öffentliche Aufgabe durch.

(2) Gesetzliche Bestimmungen über besondere Formen und Verfahren 
der Beteiligung der Bürger, der Einwohner oder der Öffentlichkeit, 
insbesondere nach der Sächsischen Gemeindeordnung, in Bauleit-
planungsverfahren i.S. des Baugesetzbuches oder nach anderen 
Planungsgesetzen, gehen dieser Satzung vor und bleiben unberührt.

§ 2 
Einleitung und Durchführung von Beteiligungsverfahren

(1) Soweit keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen gelten, ent-
scheidet die Ratsversammlung über die Einleitung eines Beteili-
gungsverfahrens und den Kostenrahmen in öffentlicher Sitzung. 
Beteiligungsverfahren in Angelegenheiten, für die nach § 21 der 
Hauptsatzung der Oberbürgermeister zuständig ist, leitet der 
Oberbürgermeister ein.

(2) Im Rahmen der Vorgaben des Einleitungsbeschlusses oder be-
sonderer gesetzlicher Bestimmungen ist der Oberbürgermeister 
zuständig für die Ausgestaltung, Planung und Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens sowie für die Einhaltung des Kostenrahmens.

(3) Der Oberbürgermeister informiert die Öffentlichkeit unverzüglich 
über die Einleitung des Beteiligungsverfahrens auf der Internetseite 
der Stadt Leipzig.

§ 3 
Besondere Regelungen bei Auswahl der zu Beteiligenden,  

Datenverarbeitung
(1) Neben offenen Beteiligungsverfahren, können Bürger oder Ein-

wohner für die Teilnahme an der Beteiligung aus einem Kreis von 
Angemeldeten bzw. Bewerbern oder aus der Einwohnerschaft 
ausgewählt	werden.	Ein	Anspruch	oder	eine	Pflicht	einzelner	Ein-
wohner zur Teilnahme besteht nicht.

(2)	Soweit	 eine	Auswahl	 aus	der	Einwohnerschaft	 stattfindet,	 kann	
eine Stichprobenziehung aus dem Melderegister durch das Amt 
Bürgerservice (§ 34 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 37 BMG) erfolgen. 
Dazu ist durch das entsprechende Fachamt ein Datenschutz- und 
Sicherheitskonzept beim Amt Bürgerservice einzureichen.

(3) Ausgewählte Personen nach Absatz 2 sind unter Mitteilung der 
Informationen gemäß Art. 14 Abs. 1, 2 DSGVO und unter Hinweis 
auf die Freiwilligkeit schriftlich zu fragen, ob sie an dem Beteili-
gungsverfahren teilnehmen möchten.

(4) Wenn ein Losverfahren mit aufsuchenden Methoden zur An-
wendung kommt, erhalten ausgeloste Personen ein persönliches 
Anschreiben. In diesem Anschreiben ist darauf hinzuweisen, dass 
die Bereitschaft zu einer persönlichen Kontaktaufnahme für ein 
ergänzendes aufsuchendes Auswahlverfahren erteilt wird, sofern 
Personen sich nicht von selbst zurückmelden oder kein Widerspruch 
gegen die persönliche Ansprache eingelegt wird. Das Anschreiben 
soll zudem Ziel/Fragestellung der Untersuchung, den ausgewählten 
Personenkreis und Informationen zum Datenschutz und Wider-
spruchsmöglichkeiten enthalten. Es soll auch erläutert werden, wer 
die Beteiligung/Untersuchung beauftragt, wer zu Besuch kommt 
und wie sich die Personen ausweisen.

 Ist es zur Zusammensetzung der zu beteiligenden Gruppe erfor-

derlich, darf nach vorheriger Mitteilung eines Termins, zumindest 
der Angabe der Kalenderwoche, der Versuch einer persönlichen 
Kontaktaufnahme bei den Angeschriebenen zu Hause erfolgen. Die 
aufsuchenden Personen haben einen deutlich sichtbaren Hinweis 
(z.B. mittels Clip) an ihrer Kleidung zu tragen, der den Zweck des 
Aufsuchens im Auftrag der Stadt Leipzig aussagekräftig verdeut-
licht.

 Falls die Person nicht anzutreffen ist, darf mit einem weiteren 
Schreiben ein Austausch per Telefon oder E-Mail angeboten wer-
den und erfragt werden, ob die Teilnahme bei besonderer Hilfe-
stellung ermöglicht werden kann. Es steht den Aufgesuchten frei, 
die Kontaktaufnahme ohne Angabe von Gründen abzulehnen bzw. 
abzubrechen und auch das weitere Anschreiben ohne Angabe von 
Gründen unbeantwortet zu lassen. Hierauf ist in dem Anschreiben 
hinzuweisen.

(5) Personen, die über Kategorien des Melderegisters nicht erreich- 
bar/ermittelbar/ansprechbar sind (z.B. obdachlose Personen, 
Nutzer/-innen von Einrichtungen), können außerhalb des Los-
verfahrens gezielt angesprochen werden. Die zu beteiligenden 
Personen sollten durch Aushänge in relevanten Einrichtungen über 
den Anlass, Ziele der Erhebung, Ablauf der Kontaktaufnahme, die 
Freiwilligkeit der Teilnahme und wie sich aufsuchende Personen 
ausweisen, informiert werden. Sie sollten vor der Beteiligung ein 
Schreiben ausgehändigt bekommen, welches zum Datenschutz und 
zu Widerspruchsmöglichkeiten informiert.

(6) Für das Aufsuchen in Einrichtungen ist das Einverständnis des 
Trägers der Einrichtung und bei Minderjährigen der gesetzlichen 
Vertretung erforderlich. Dieses Einverständnis ist einzuholen.

(7) Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für den 
Zweck der Durchführung des jeweiligen Beteiligungsverfahrens 
verarbeitet werden und sind unverzüglich zu löschen, wenn keine 
Teilnahme erfolgt. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer 
sind unverzüglich nach Zweckerledigung, spätestens drei Monate 
nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens zu löschen.

(8) Alle Informationen für die und die Kommunikation mit den zu 
beteiligenden Personen sollten möglichst in einfacher bzw. ver-
ständlicher Sprache gehalten sein. Eine möglichst breite Anwendung 
weiterer barrierereduzierender Maßnahmen ist anzuraten.

§ 4 
Ergebnis der Beteiligungsverfahren

(1) Vom Ergebnis eines Beteiligungsverfahrens ist das Organ, das 
das Beteiligungsverfahren eingeleitet hat, zu unterrichten. Bei er-
arbeiteten Empfehlungen durch Beteiligte an die Ratsversammlung 
kann einer Vertretung der beteiligten Einwohner Redezeit in der 
öffentlichen Sitzung eingeräumt werden.

(2)	Das	Ergebnis	fließt	in	die	Beratung	der	Ratsversammlung	ein,	bindet	
sie aber nicht.

(3) Der Oberbürgermeister verfasst einen Bericht über die Weiterver-
wendung der Ergebnisse und informiert die Öffentlichkeit und die 
Beteiligten darüber.

§ 5 
Kosten

Die Kosten des Beteiligungsverfahrens trägt die Stadt Leipzig. Die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

§ 7 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils	in	männlicher	und	weiblicher	Form.	■

Leipzig, den 14.12.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Satzung über Einwohnerbeteiligungsverfahren  
(Einwohnerbeteiligungssatzung)

Beschluss Nr. VII-DS-08901 der Ratsversammlung vom 13.12.2023
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Umstufung Teilfläche  
Husemannstraße 

Gemäß § 7 (2) des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993, in der aktuellen Fassung, wird die nachstehende Teil-
fläche	der	Ortsstraße	unbeschränkt	in	einen	beschränkt	öffentlichen	
Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr) umgestuft.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 

OT Neustadt-Schönefeld
Husemannstraße (Teilfläche),	Teilfläche	des	Flurstücks	167	Gemar-
kung Reudnitz, ab ca. Mitte Höhe Flurstücke 1026 und 1074 jeweils 
der Gemarkung Reudnitz bis Reclamstraße, ca. 50 m, beschränkt 
öffentlicher Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr).

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheranschrift, Verkehrs- 
und Tiefbauamt, Abteilung Straßenverwaltung und Recht, Prager 
Straße 118-136, Technisches Rathaus, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form 
gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. 
Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1.  Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2.  Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen zur 
Einsichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger tele-
fonischer	Terminvereinbarung	unter	0341-1237673	möglich.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Umstufung Teilfläche  
Merseburger Straße 

Gemäß § 7 (2) des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993,	in	der	aktuellen	Fassung,	wird	die	nachstehende	Teilfläche	der	Orts-
straße unbeschränkt in einen beschränkt öffentlichen Weg (Fußgänger- und 
Fahrradverkehr, beschränkter Kfz-Verkehr (zeitlich beschränkter Liefer-
verkehr) umgestuft.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 

OT Lindenau
Merseburger Straße (Teilfläche),	Teilfläche	des	Flurstücks	1269/4	Ge-
markung Lindenau, nördlich vom Knoten Karl-Heine Straße/Merseburger 
Straße bis südlich zum Knoten Aurelienstraße/Merseburger Straße, ca. 
141 m, beschränkt öffentlicher Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr, 
beschränkter Kfz-Verkehr (zeitlich beschränkter Lieferverkehr). 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheranschrift, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Abteilung Straßenverwaltung und Recht, Prager Straße 118-
136, Technisches Rathaus, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1.  Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder über 

das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Postein-
gang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	Abs.	
2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2.  Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen zur Ein-
sichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung	unter	0341-1237673	möglich.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

mailto:info%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Ländliche Neuordnung: An der Deponie Lindenthal

Gemeinde/ Stadt: kreisfreie Stadt Leipzig

Verfahrenskennzahl: 130141

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

I. Feststellung
Die Ergebnisse der Wertermittlung im vereinfachten Flurbereinigungs-
verfahren An der Deponie Lindenthal werden mit dem Beschluss vom 
14.11.2023 durch den mit einem Sachverständigen verstärkten Vor-
stand gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der geltenden 
Fassung i.V.m. § 6 Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbe-
reinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 
(SächsGVBl. S. 1429) festgestellt.

II. Begründung
Die	Grundstückswerte	(Abfindungswerte)	waren	zu	ermitteln,	um	die
Teilnehmer	wertgleich	abfinden	zu	können.
In den Nachweisungen wurden die Ergebnisse der Wertermittlung
zusammengefasst. Zu den Nachweisungen gehören die Bodenschät-
zungskarten, die Wertermittlungskarte, der Wertermittlungsrahmen
und die Beschlussfassungen über Zu- und Abschläge.

Die Ergebnisse der Wertermittlung (Wertermittlungskarte und Wert-
ermittlungsrahmen) wurden den Beteiligten in einer Teilnehmer-
versammlung am 28. September 2023 im Saal des Alten Rathauses 
Lindenthal erläutert und anschließend mit den restlichen Nachweis-
ungen vom 29.09.2023 bis 26.10.2023 im Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung der Stadt Leipzig, Stadthaus, Burgplatz 1 in 04109 
Leipzig, zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt. Begründete 
Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung wurden 
nicht vorgetragen.

Dieser Feststellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Feststellung der Ergebnisse der 
Wertermittlung erfolgt hierbei durch Niederlegung der o.g. Nachweis-
ungen. Die Bestandteile dieses Beschlusses sind zur kostenlosen Ein-
sicht für die am Verfahren Beteiligten im Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung, Flurneuordnungsbehörde, Burgplatz 1, 04109 Leipzig, 
Raum 453 (Stadthaus) täglich von 8:00 bis 12:00 Uhr, sowie nachmit-
tags nach telefonischer Vereinbarung (0341/123-5061) ausgelegt. Die 
Niederlegung beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
und endet mit Ablauf der Widerspruchsfrist.

Im Übrigen sind die Unterlagen zu den Ergebnissen der Wertermittlung 
sowie weitere Informationen im Internet unter https://www.leipzig.
de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/an-der-deponie-lin-
denthal einsehbar.

III. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe, schriftlich oder zur Niederschrift 
unter Angabe des Aktenzeichens 62.21.07-2022/003432, Widerspruch 
erhoben werden (§ 59 FlurbG i.V.m. § 10 AGFlurbG). Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der

Teilnehmergemeinschaft An der Deponie Lindenthal

Hausanschrift Postanschrift
Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemeinschaft
An der Deponie Lindenthal
Stadthaus, Zimmer 453
Burgplatz 1
04109 Leipzig

Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemeinschaft
An der Deponie Lindenthal
04092 Leipzig

oder bei der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenord-
nung, Sachgebiet 62.21

Hausanschrift Postanschrift
Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Sachgebiet 62.21
Burgplatz 1
04109 Leipzig

Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Sachgebiet 62.21
04092 Leipzig

Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, muss er innerhalb der vor-
genannten Frist eingegangen sein.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3 a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann über das besondere elektronische Behörden-
postfach (beBPo Stadt Leipzig - Amt für Geoinformation und Boden-
ordnung	 -	Bodenordnung	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur
gemäß § 3 a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG) erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Es	wird	gebeten,	den	Widerspruch	zu	begründen.	■

Leipzig, den 17.11.2023

gez. L. Püngel
Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft

An der Deponie Lindenthal

An der Deponie Lindenthal – Feststellung der 
Wertermittlungsergebnisse

https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/an-der-deponie-lindenthal
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/an-der-deponie-lindenthal
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/an-der-deponie-lindenthal
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 13.12.2023 den Jahresab-
schluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 festgestellt. 
Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 
wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022 
wird festgestellt mit einer Bilanzsumme von 39.273.296,31 Euro, davon 
entfallen (in Euro):

Aktiva
Anlagevermögen 25.192.692,43
Umlaufvermögen 13.971.092,35
Rechnungsabgrenzungsposten 109.511,53

Passiva
Eigenkapital 19.417.456,78
 Rücklagen 17.460.748,83
 Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre 3.011.392,96
 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.054.685,01

Sonderposten für bezuschusste
Investitionsgüter des Anlagevermögens 7.388.140,43

Rückstellungen 2.399.301,31
Verbindlichkeiten 6.276.606,94
Rechnungsabgrenzungsposten 3.791.790,85

Summe der Erträge: 43.647.831,25
Summe der Aufwendungen: 44.702.516,26

Jahresfehlbetrag 1.054.685,01

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 in der Fassung vom 30.03.2023 
(Anlage 2) wird festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 1.054.685,01 und wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

3. Der Gewandhausleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 bis 
31.12.2022 Entlastung erteilt.

4. Die dem Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das Geschäftsjahr 
2022 seitens der Stadt gewährte außerplanmäßige Zuweisung in Höhe 
von EUR 160.000,00 zum Ausgleich pandemiebedingter Schäden ver-
bleibt im Eigenbetrieb. Der im Zuge der Umsetzung im Wirtschaftsjahr 
2023 dadurch realisierte Ertrag wird im Eigenbetrieb zur Kompensation 
künftiger Verluste sowie zur Abfederung weiterer Auswirkungen der 
Corona-Pandemie bzw. zur Deckung notwendiger Instandhaltungs- 
und Investitionsbedarfe sowie für künstlerische Projekte eingesetzt. 
Diese Ausgleichsbedarfe werden gegenüber der Stadt in einem Ver-
wendungsnachweis erklärt. 

5. Der Stadtrat nimmt die Deckungsbeitragsrechnung sowie die Aufstel-
lung der zur Unterlegung der Eigentümerziele vereinbarten Kennzahlen 
für das Wirtschaftsjahr 2022 (Anlage 7) zur Kenntnis.

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft geprüft.

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-
PRÜFERS 
An	den	Eigenbetrieb	„Gewandhaus	zu	Leipzig“,	Leipzig

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile 
Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 des	 Eigenbetriebes	 „Gewandhaus	 zu	
Leipzig“,	Leipzig,	–	bestehend	aus	der	Bilanz	zum	31.	Dezember	2022	und	

der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben	wir	den	Lagebericht	des	Eigenbetriebes	„Gewandhaus	zu	Leipzig“	
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über Kommunale Eigenbetriebe im Frei-
staat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 
2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Kommunale 
Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung 
– SächsEigBVO) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Abs. 2 SächsEigBVO unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im	Abschnitt	„Verantwortung	des	Abschlussprüfers	für	die	Prüfung	des	
Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts“	unseres	Bestätigungsvermerks	
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen	Vorschriften	und	haben	unsere	sonstigen	deutschen	Berufspflichten	
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Kommunale Eigenbetriebe 
im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 

Feststellung des Jahresabschlusses für das  
Wirtschaftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022 für den  
Städtischen Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig
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Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Innern über Kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische 
Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men	(Systeme),	die	sie	als	notwendig	erachtet	haben,	um	die	Aufstellung	
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der Verordnung des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern über Kommunale Eigenbetriebe im 
Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Kom-
munale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsver-
ordnung – SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Ga-
rantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Abs. 
2 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.	

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	und	be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
•	 identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	wesentlicher	 falscher	

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen, nicht aufgedeckt werden, 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses	relevanten	internen	Kontrollsystem	und	den	für	die	Prüfung	
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit	dieser	Systeme	des	Eigenbetriebes	abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet,	im	Bestätigungsvermerk	auf	die	dazugehörigen	Angaben	
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	Schlussfolgerungen	auf	der	
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses 
insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebes vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
im	internen	Kontrollsystem,	die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 32 Abs. 2 SächsEigBVO
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes 
i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 befasst. Gemäß § 33 Abs. 1 SächsEigBVO haben wir in dem 
Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung 
gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesent-
lichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes 
Anlass geben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes sowie für die Vorkehrungen 
und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	dafür	als	notwendig	erachtet	haben.	
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: 
Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 
HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung 
der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es 
nicht die Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit 
der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik 
zu	beurteilen.■

Leipzig, den 28. April 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Strom    gez. Hesche-Zurek
Wirtschaftsprüfer	 	 	 	 Wirtschaftsprüferin“

Die Unterlagen können werktags von 9:00 bis 17:00 Uhr zwischen 
dem 22.01. und 30.01.2024 im Gewandhaus eingesehen werden. In-
teressenten melden sich bitte während dieser Zeit am Empfang des 
Gewandhauses, Augustusplatz 8. ■
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Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig hat 
Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund Gebäude- bzw. Nutzungs-
erfassung aus Luftbilderzeugnissen geändert.

Betroffene Flurstücke: 
Gemarkung Connewitz (0404): 123/g, 532/23; Gemarkung Lößnig 
(0420): 72/1, 72/2; Gemarkung Neustadt (0425): 1/1, 1/2; Gemarkung 
Reudnitz (0430): 545/2; Gemarkung Hirschfeld (5562): 17/1, 28, 29, 
35, 54/2, 55, 58/2, 66, 83, 145/26, 153/6, 190/c, 217, 221/2, 270; Ge-
markung Zuckelhausen (5549): 369; Gemarkung Breitenfeld (5576): 
52/2, 196/4, 197/1, 197/2, 199/2, 202/1, 202/2, 203/a, 206/3, 206/7, 
206/8, 206/9, 206/f, 206/10, 206/23, 206/24, 206/26, 206/27, 206/28, 
206/29, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/b, 230/d, 230/f, 230/g, 230/l, 
230/15, 251/2, 251/c, 251/11, 259/3, 259/9, 259/13, 259/19, 259/23, 
259/31, 259/34, 259/38, 259/39, 259/40, 259/41, 259/42, 259/4, 259/61, 
259/62, 259/f, 259/r, 485/4, 485/9, 486/1, 489/4, 489/7, 491/1, 492, 
493/2, 493/6, 506/26, 507, 508/1, 509/7, 509/9, 509/11, 511/2, 511/3, 
511/4, 511/6, 512/6, 517, 521/3, 521/4, 526/11, 527/1, 531/1, 533, 541/1, 
542/4, 544, 545, 552/13, 552/23, 552/29, 552/30, 553/20, 553/29, 568, 
573/1, 573/3, 573/b, 576/1, 576/4, 577/a, 578/2, 578/4, 578/5, 580/3, 
586, 587/1, 587/2, 588/1, 599; Gemarkung Quasnitz (5579): 55/2, 55/8, 
55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/18, 55/b, 55/o, 56/a, 56/b, 56/d, 
56/h, 56/r, 56/t, 56/u, 56/x, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 
57/8, 57/9, 57/12, 57/b, 57/n, 57/o, 57/s, 57/x, 58/b, 58/c, 60/b, 60/f, 
60/g, 60/h, 60/k, 60/l, 60/n, 60/o, 60/p, 60/20, 61/6, 61/35, 61/48, 
64/3, 64/a, 65/6, 206, 211, 212/1, 213/1, 214/1, 216, 218, 219, 223/1, 
224/1, 225, 227/1, 228/1, 230, 231/1, 232/1, 233/1, 234, 235/1, 237/1, 
238, 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 249, 250/1, 252/1, 254/1, 
255/1, 258/1, 261, 263, 265, 266/1, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 293, 
294/1, 300/2, 301/10, 305/4, 305/7

Art der Änderung:
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung
• Veränderung von Gebäudedaten
•
Die	Verpflichtung,	 die	Aufnahme	 des	 nach	 dem	 24.06.1991	 verän-
derten Gebäudezustandes in das Liegenschaftskataster nach § 6 (3)
SächsVermKatG1 zu veranlassen, bleibt unberührt.
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig
hat Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund des Eintritts des neuen 
Rechtszustandes	am	01.06.2023	im	Flurbereinigungsverfahren	„Lütz-
schena-Stahmeln“	geändert.

Betroffene Flurstücke – alter Bestand: 
Gemarkung Lützschena (5577): 1/16, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 
1/23, 1/24, 1/40, 1/54, 1/p, 1/q, 1/r, 1/s, 175/b, 175/e, 216, 221/2, 
309, 359, 360, 361/1, 361/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 381; 
Gemarkung Stahmeln (5650): 122, 124, 157/7, 157/8, 157/12, 402/5, 
406/4, 408, 409, 410, 411, 412, 713, 415, 457/5

Betroffene Flurstücke – neuer Bestand: 
Gemarkung Lützschena (5577): 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 
949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 966, 967; Gemarkung Stahmeln (5650): 735, 736, 737, 738, 739, 
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749

Art der Änderung:
• Bodenordnungsmaßnahmen
•
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig
hat Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund einer Berichtigung des 
Liegenschaftskatasters durch die untere Vermessungsbehörde geändert.

Betroffene Flurstücke: 

Gemarkung Kleinzschocher (0413): 303, 303/7, 303/m, 303/s, 432/1, 
432/4, 432/5, 466, 469, 470, 471, 512, 514, 515, 517, 518, 521, 521/3, 522, 
523, 524, 525/1, 525/2, 526, 527, 531, 532/2, 604

Art der Änderung:
• Korrektur eines Darstellungsfehlers
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung
• Veränderung von Gebäudedaten

Betroffene Flurstücke: 
Gemarkung Schleußig (0431): 1/23, 285, 285/b, 285/h, 285/d, 285/k, 
285/l, 285/o, 285/p, 285/r, 285/s, 285/u, 285/v, 286/1, 288/1, 297/1, 
306/3, 307/n, 322/1, 323, 325, 354, 357; Gemarkung Engelsdorf (5511): 
247/29, 247/30, 247/31, 247/32, 247/33, 247/48, 247/49, 247/52, 247/54, 
247/n, 249/5, 249/c, 290, 359/1, 362/2, 367/1, 389/1, 392, 399/2, 413, 
414, 416, 421/11; Gemarkung Sommerfeld (5512): 215/84

Art der Änderung:
• Berichtigung eines Zeichenfehlers
• Berichtigung der Flächenangabe
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung
• Veränderung von Gebäudedaten
• Korrektur eines Darstellungsfehlers
•
Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig hat 
Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund einer Katastervermessung 
und Abmarkung geändert.

Betroffene Flurstücke: 
Gemarkung Hartmannsdorf (5544): 94/4, 94/5, 94/6, 98/2, 98/3, 
98/4, 103/2, 103/3, 103/4, 104/4, 104/5, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 
104/11, 104/12, 104/13, 106, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 
108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 109/3, 109/4, 123/1, 124/1, 124/2, 
124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 
127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 129/1, 129/2, 129/3, 
129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 131/2, 131/3, 132/1, 132/2, 132/3, 136/1, 
136/2, 136/3, 136/4, 137/3, 137/5, 137/7, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 
139/1, 139/3, 139/4, 142/1, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 
145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 146/1, 146/2, 146/3, 
147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 148/2, 148/3, 
148/4, 148/5, 152/1, 152/2, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 
156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 159/10, 159/11, 
159/12, 159/13, 159/14, 340/1, 340/2, 340/3, 360, 361, 362, 364/1, 
498/4, 502; Gemarkung Knautnaundorf (5563): 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 
89/6, 89/7, 89/8, 90/3, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 92/3, 92/4, 
92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 93/2, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, 
93/12, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 96/7, 96/10, 
96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/16, 96/17, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 
96/22, 96/25, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 114/1, 114/2, 114/3, 
114/4, 114/5, 114/7, 116, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 
135/14, 135/15, 135/27, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/7, 
137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/8, 138/2, 138/3, 138/4, 
138/9, 139/4, 139/5, 139/11, 210/6, 210/7, 211, 213/7, 216/2, 216/13, 
216/14, 216/15, 216/16, 216/17, 216/18, 237/1, 237/2, 237/3, 238/1, 
238/2, 238/3, 239/3, 239/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8, 241/5, 241/6, 
241/7, 241/8, 241/9, 241/15, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 242/5, 242/7

Art der Änderung:
• Berichtigung eines Zeichenfehlers
• Berichtigung der Flächenangabe

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Berichtigung eines Zeichenfehlers stellt einen Verwaltungsakt 
dar, gegen den innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch eingelegt werden kann. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 04109 Leipzig, 

Offenlegung der Änderung von Daten des  
Liegenschaftskatasters gemäß § 14 Abs. 7  

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz
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Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung, Burgplatz 1, 04109 Leipzig) oder beim Landes-
amt für Geobasisinformation Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, 
zu erheben. Der Widerspruch kann bei der Stadt Leipzig auch in 
elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung: 1. Der Widerspruch kann unter geoinformation@leipzig.de 
durch E-Mail oder über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig 
- Amt für Geoinformation und Bodenordnung - Liegenschaftskataster 
jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	Abs.	2	S.	2,
3 VwVfG erhoben werden. 2. Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung
zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 7 Sächs-
VermKatG1.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist nach § 2 des SächsVermKatG für die
Führung der Daten des Liegenschaftskatasters für das Gebiet der Stadt 
Leipzig zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 
liegen die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab dem 22.01.2024 bis zum 21.02.2024 bei der 
Stadt Leipzig im Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Burg-
platz 1, 04109 Leipzig, Stadthaus Zi. 426, Montag bis Freitag 9.00-12.00 
Uhr und Montag bis Donnerstag 13.00-16.00 Uhr, ausschließlich nach 
telefonischer, elektronischer oder postalischer Terminvereinbarung 
zur Einsichtnahme bereit. 
Terminvereinbarungen sind unter Tel. 123 5057 / 5039, per E-Mail unter 
ff@leipzig.de bzw. unter der Postanschrift (Stadt Leipzig, Amt für Geo-
information und Bodenordnung, 04092 Leipzig) möglich. Zugehörige 
Unterlagen können auch unter www.leipzig.de eingesehen werden.
Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SächsVermKatG gilt die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungs-
frist als bekannt gegeben.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle während der 
Öffnungszeiten zur Verfügung. In der Geschäftsstelle besteht auch die 
Möglichkeit,	weitere	Unterlagen	zu	den	Änderungen	einzusehen.	■

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 
2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12.04.2021 
(SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. 
I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt 
gemacht: Für das Grundstück Primavesistraße 9 in 04155 Leipzig wurde 
bei der unteren Wasserbehörde Stadt Leipzig die wasserrechtliche Er-
laubnis zur Abteufen von einem Entnahme- und einem Schluckbrunnen 
zum Betreiben einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe beantragt. Für das 
Vorhaben war aufgrund des Umfangs der Grundwasserentnahme 
gemäß § 7 Absatz 2 UVPG eine standortbezogene Vorprüfung über 
die	Pflicht	zur	Durchführung	einer	Umwelt¬verträglichkeitsprüfung	
(UVP-Pflicht)	durchzuführen.	Gemäß	§	5	Absatz	2	UVPG	gibt	die	Stadt	
Leipzig ihre Feststellung der Öffentlichkeit bekannt:
Die	Vorprüfung	hat	ergeben,	dass	eine	UVP-Pflicht	nicht	besteht,	weil	
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
hat.	Folgende	Gründe	werden	für	das	Nichtbestehen	der	UVP-Pflicht	
als wesentlich angesehen:

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier:  

Abteufen von Brunnen zum Betreiben einer Wasser-Wasser-Wärme-
pumpenanlage auf dem Grundstück Primavesistraße 9 in 04155 Leipzig,  

Az. 36.10.08-2022/015844

Über den Entnahmebrunnen wird Grundwasser entnommen, welches 
nach thermischer Veränderung über einen Schluckbrunnen wieder in 
den Grundwasserleiter eingeleitet wird.
Eine erhebliche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit als Folge 
der	Grundwasserentnahme	ist	nicht	zu	erwarten.	Eine	Beeinflussung	
von Luft, Klima, Landschaft, Tieren oder der biologischen Vielfalt erfolgt 
durch	die	Grundwasser¬entnahme	nicht.	Negative	Auswirkungen	auf	
Bauwerke und bautechnische Infrastruktur sind nicht zu erwarten.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit	keine	UVP-Pflicht	besteht.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt	Leipzig	nicht	selbstständig	anfechtbar	ist.	■

Leipzig, den 17.01.2024
Stadt Leipzig

Amt für Umweltschutz

mailto:geoinformation%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:ff%40leipzig.de?subject=
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Zum 01.07.2024 beabsichtigt die Stadt Leipzig im Sinne der Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendförderung die Umsetzung einer 
innovativen Maßnahme der Jugendarbeit durch einen Träger der 
freien Jugendhilfe gemäß § 11 SGB VIII im Planungsraum Nordost. 
Der	 Standort	 für	 die	Umsetzung	 der	Maßnahme	 befindet	 sich	 der	
Klingenthaler Str. 14, 04349 Leipzig. Die inhaltliche und methodische 
Ausgestaltung der Maßnahme ist den Bewerbenden innerhalb des § 
11 SGB VIII freigestellt. Eine Orientierung an zeitgemäßen Erkennt-
nissen aus Theorie und Praxis der Jugendarbeit wird vorausgesetzt.  

Ziele und Aufgaben

Besonders zu berücksichtigen sind inhaltliche Untersetzungen zu den 
Themenfeldern: Lebenswelt- und Sozialraumorientierung, Partizipa-
tion und Demokratiebildung, Vielfalt der Geschlechter und Förderung 
der Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderung, Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung sowie weitere relevante Themen der 
Adoleszenz. Des Weiteren sollen die Aspekte der Methodenvielfalt 
und der Gemeinwesenorientierung, sowie die aktive Teilnahme am 
Planungsraumarbeitskreis Nordost bzw. an weiteren thematischen 
Gremien konzeptionell beschrieben werden.

Die Ziele und Aufgaben einer erfolgreichen Umsetzung der Maßnah-
me	sind	den	Handlungsempfehlungen	der	„Integrierten Kinder- und 
Jugendhilfeplanung	der	Stadt	Leipzig“	(PDF	12,3	MB) (Beschluss des 
Stadtrates Nummer VII-DS-01168-NF-01 vom 22.07.2021) zu entnehmen 
und in der Interessenbekundung auszuführen. 

Personal, Räumlichkeiten und Finanzierung

Für die Realisierung der Maßnahme wird der Einsatz von Fachkräften 
(gemäß § 72 SGB VIII) vorausgesetzt. 

Es	steht	ein	Objekt	mit	einer	Gesamtfläche	von	circa	161	m²	für	Haupt-
räume	und	circa	116	m²	für	Nebenräume	und	einer	Freifläche	von	circa	
4000	m²	zur	Verfügung.	
Folgende	Räume	sind	vorhanden:		Büro	(37,83	m²),	Küche	(36,58	m²),	
drei	Mehrzweckräume	 (37,86	m²,	 47,37	m²,	 18,05	m²),	Medienraum	
(20,58	m²),	Lagerraum	(9,92	m²),	mehrere	WC´s.	

Für die Umsetzung steht im Haushaltjahr 2024 ab 01.07.2024 eine 
Gesamtfördersumme von 110.000,00 Euro zur Verfügung. Die Miet- 
und Betriebskosten in Höhe von etwa 2.000,00 Euro monatlich sind 
Bestandteil der Förderung. 

Gemäß Punkt 4.3.1 der unten genannten Fachförderrichtlinie hat der 
Zuwendungsempfänger in der Regel mindestens 5 % der zuwendungs-

fähigen Gesamtausgaben als Eigenanteil zu erbringen. Grundsätzlich 
ist der Einsatz aller eigenen Mittel vorrangig gegenüber dem Einsatz 
der Zuwendung.

Maßnahmelaufzeit: ab 01.07.2024 bis 31.12.2024

Für die kommenden Haushaltsjahre 2025/26 ist eine separate Antrags-
stellung zum 1. August 2024 notwendig.

Grundlage der Förderung ist die Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig 
über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe für Leistungen 
der Jugendarbeit und allgemeinen Förderung der Erziehung in der 
Familie gemäß §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII (Elektronisches Amtsblatt 
der Stadt Leipzig 14/2023, Seite 13 ff.).

Antragsunterlagen und Fristen:

Der Träger bekundet sein Interesse mit dem Einreichen einer Interes-
senbekundung. Hierfür sind bitte die regulären Antragsunterlagen für 
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung vorzulegen. 

Die Formulare sind diese über die Mailadresse jugendfoerderung@
leipzig.de abzufordern. 
Zu verwenden sind die 
• Anlage 1: Antrag Zuwendung inklusive Anhänge und
•	 Anlage	6:	Raster	Qualifizierter	Antrag	der	oben	genannten	Fach-

förderrichtlinie.

Die Beschlussfassung erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss nach 
Beratung der Findungskommission. 

Die Angebote sind bis zum 16.02.2024 zu richten an: 

  Stadt Leipzig
  Amt für Jugend und Familie 
  Abteilung Jugendhilfe

Hausanschrift: Perlickstraße 6, 04103 Leipzig (zur Fristwahrung ist der 
Fristenbriefkasten am Neuen Rathaus zu nutzen)

Die	Umschläge	sind	mit	dem	Hinweis	„Unterlagen	Interessenbekun-
dungsverfahren	–	Nicht	öffnen“	zu	versehen.	
Bitte senden Sie die Unterlagen ebenfalls per E-Mail an jugendfoer-
derung@leipzig.de 

Informationen zur Ausschreibung erteilt Frau Bittner unter Tel. 0341 
1234350 und janina.bittner@leipzig.de		■

Interessenbekundungsverfahren für eine Einrichtung 
eines innovativen Angebotes der Jugendarbeit gemäß 

§11 SGB VIII in Thekla (Planungsraum Nordost)

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:janina.bittner@leipzig.de
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Zur	1.	Änderung	des	Bebauungsplan	Nr.	318	„Gut	Kleinzschocher“	
wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig-Südwest,	im	Ortsteil	Kleinz-
schocher zwischen Kantatenweg, Windorfer Straße und dem Volkspark 
Kleinzschocher (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
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Bebauungsplan Nr. 318 „Gut Kleinzschocher“, 
1. Änderung, Leipzig-Südwest

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Mit der Änderung des Bebauungsplans sollen die bauplanungsrecht-
lichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die im Plangebiet 
vorhandenen	 Wohnbaulandflächenpotenziale	 zu	 reaktivieren	 und	
zusätzlich Raum für wohnverträgliche gewerbliche Nutzungen zu 
schaffen.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 30.01.2024 bis 27.02.2024

über die Webseite der Stadt Leipzig unter  http://www.leipzig.de/
bauleitplanung-aktuell 

sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur 
Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de veröffentlicht. 

Die gesamten Planunterlagen werden zusätzlich im Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im Ausstel-
lungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, während der Dienststunden

Mo./Mi. 8.00 bis 15.00 Uhr 
Di./Do. 8.00 bis 16.00 Uhr
Fr.  8.00 bis 12.00 Uhr

ausgestellt. 

Sie können auch im Stadtbüro, Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafen-
straße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. bis Do. 13 – 18 Uhr und 
Fr. 13 – 15 Uhr eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über	das	Ratsinformationssystem	der	Stadt	Leipzig	abzurufen	unter	
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07229). 

Bürgerinformation
Am Freitag, 02.02.2024, wird um 16 Uhr von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes die Planung vor Ort erläutert. 
Der Treffpunkt ist vor dem Schösserhaus, Kantatenweg 31. 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 318 „Gut Kleinzscho-
cher“, 1. Änderung (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Der	Bebauungsplan	Nr.	410	„Lützner	Straße/Karl-Heine-Kanal“	soll	
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt und für den Planent-
wurf die öffentliche Auslegung durchgeführt werden (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Die Entscheidung zur öffentlichen Auslegung des Planentwurfes 
wurde am 12.12.2023 durch den Oberbürgermeister in seiner Dienst-
beratung getroffen, mit anschließender Information im Fachausschuss 
für Stadtentwicklung und Bau. Die Vorlage ist im Stadtplanungsamt, 
Zimmer 498 niedergelegt und kann zu den unten genannten Zeiten 
für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, sie ist 
auch	im	Internet	über	das	Ratsinformationssystem	der	Stadt	Leipzig	
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08845). 

Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig-Alt-West,	im	Ortsteil	Neulin-
denau zwischen Lützner Straße, Wiprechtstraße und Karl-Heine-Kanal 
und betrifft einen Teilbereich des seit dem 23.06.2001 rechtskräftigen 
Bebauungsplans	Nr.	22.2	„Am	Kanal“	(entsprechend	kartenmäßiger	
Darstellung). 
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Bebauungsplan Nr. 410 „Lützner Straße/ 
Karl-Heine-Kanal“, Leipzig-Alt-West

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Der	Bebauungsplan	Nr.	22.2	„Am	Kanal“	setzt	in	dem	oben	beschriebe-
nen Teilbereich ein eingeschränktes Gewerbe- sowie Mischgebiet fest. 
Die heutigen Entwicklungsabsichten für dieses Gebiet lassen sich jedoch 
mit diesen Festsetzungen nicht umsetzen.  Deshalb ist es erforderlich, 
den Bebauungsplan Nr. 22.2 in Teilen zu überplanen und für den in der 
Karte	schraffiert	dargestellten	Teilbereich	eine	bauplanungsrechtliche	
Grundlage zur Realisierung eines Wohnquartiers mit Mischnutzungen 
im Randbereich und öffentlichen Wegeverbindungen zu schaffen.

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung werden

vom 30.01.2024 bis 05.03.2024

über die Webseite der Stadt Leipzig unter http://www.leipzig.de/
bauleitplanung-aktuell

sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur 
Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de veröffentlicht.

Andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten bestehen wie folgt:
• Die gesamten Planunterlagen werden zusätzlich im Neuen Rat-

haus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt,
im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 - 499, während der
Dienststunden
 Mo./Mi. 8.00 bis 15.00 Uhr 
 Di./Do. 8.00 bis 16.00 Uhr
 Fr.  8.00 bis 12.00 Uhr
zur Einsicht öffentlich ausgelegt.

• Sie können auch im Stadtbüro, Burgplatz 1 (Zugang über Mark-
grafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. bis Do. 13 – 18
Uhr und Fr. 13 – 15 Uhr eingesehen werden.

• Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Beschluss im Internet
über	das	Ratsinformationssystem	der	Stadt	Leipzig	abzurufen	unter
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08845).

Bürgerinformation
Am Montag, 05.02.2024, wird um 16.30 Uhr von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes die Planung vor Ort erläutert. Der 
Treffpunkt ist Lützner Straße/Ecke Wiprechtstraße. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist besteht Gelegenheit, 
Stellungnahmen abzugeben.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
(vgl. § 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB). 

Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, per E-
Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de oder über das elektronische 
Formu-lar, das über die jeweiligen Webseiten zugänglich ist. Sie 
können bei Bedarf aber auch auf anderem Wege abgegeben werden. 
Sofern Sie eine schriftliche Stellungnahme in Papierform abgeben, 
richten Sie diese	bitte	an	die	Stadt	Leipzig,	Stadtplanungsamt,	04092	
Leipzig.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22.2 „Am Kanal“ 
(fett umrandet) mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 410 „Lütz-
ner Straße/Karl-Heine-Kanal“ (schraffiert dargestellt) 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) 
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer 

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohnanlage mit 
60 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 38 Stellplätzen; hier: 1. Nachtrag 

zur Baugenehmig. v. 01.08.2023, Dieskaustraße 177, 179, Brauerei-  
straße 2, 4“, Leipzig, Gemarkung Großzschocher, Flurstücke 125, 1198

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen (nur das aufnehmen, was im 
konkreten Fall zutrifft):
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen
aus § … dahingehend, dass … (konkrete Bezeichnung aller Ent-
scheidungen über Abweichungen).
a) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderun-

gen aus § 3 Abs. 4 SächsGarStellplVO Herstellung von nur einer 
Zufahrt

b) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen
aus § 3 Abs. 5 SächsGarStellplVO Verzicht auf Herstellung eines 
80 cm breiten Gehwegs neben der Zu- und Abfahrt

(4) Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen

(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5122	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

GIS Auszug/Liegenschaftskataster

Erstellungsdatum 02.08.2023

Schnabel, Christoph

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011915-VV-63.41-CHC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Neubau	einer	Wohnanlage
mit 60 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 38 Stellplätzen; hier: 1. Nach-
trag zur Baugenehmig. v. 01.08.2023, Dieskaustraße 177, 179, Brauerei-  
straße	2,	4“,	Leipzig,	Gemarkung	Großzschocher,	Flurstücke	125,
1198, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von einer 
Wohnung zu einer Ferienwohnung, Naundörfchen 30“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2154/11

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
Nutzungsänderung von einer Wohnung zu einer Ferienwohnung
Naundörfchen 30, Leipzig
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2154/11
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-

einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5123	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006732-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer Büro- 
und Schulungsfläche in eine Praxis für Physiotherapie und ein Sanitäts-
haus, Lutherstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 984/1

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
Nutzungsänderung	einer	Büro-	und	Schulungsfläche	in	eine	Praxis	

für	Physiotherapie	und	ein	Sanitätshaus
Lutherstraße 10, Leipzig
Gemarkung Reudnitz, Flurstück 984/1
im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Son-

derbau) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5152	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.01.2024

Hofmann, Vera

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008263-SB-63.31-VHO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer ehemaligen 
Büro- und Schulungsfläche in eine Praxis für Orthopädie und  

Unfallchirurgie, Lutherstraße 10, 12“, Leipzig,  
Gemarkung Reudnitz, Flurstück 984/1

verfügenden Teil erlassen:

(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Umnutzung	einer	ehema-
ligen	Büro-	und	Schulungsfläche	in	eine	Praxis	für	Orthopädie	und	 
Unfallchirurgie,	Lutherstraße	10,	12“,	Leipzig,	Gemarkung	Reudnitz,	
Flurstück 984/1, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische 
Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5152	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.01.2024

Hofmann, Vera

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006697-SB-63.31-VHO einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines  
Ladengeschäfts in ein Bistro im Erdgeschoss, Eisenbahnstraße 88“,  

Leipzig, Gemarkung Volkmarsdorf, Flurstück 388/b

Leipzig, Gemarkung Volkmarsdorf, Flurstück 388/b, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 dahingehend, dass die Zugänge nicht behindertengerecht 
hergestellt werden müssen.

(4)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

 
(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-8926	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Kartengrundlage: GeoSN,dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 10.01.2024

Grocke, Susanne

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-009548-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Nutzungsänderung	eines	 
Ladengeschäfts	in	ein	Bistro	im	Erdgeschoss,	Eisenbahnstraße	88“,	 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Wohnung zu 
einer Ferienwohnung, Gottschedstraße 24“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2858/b

verfügenden Teil erlassen:

(1)	 Die	 Baugenehmigung	 für	 das	 Vorhaben:	 „Umnutzung	 einer	
Wohnung	zu	einer	Ferienwohnung,	Gottschedstraße	24“,	Leipzig,	 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2858/b, im Genehmigungsverfah-
ren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5123	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006671-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

einer Wohnung Nr. 6 zu Ferienwohnung, Schenkendorfstraße 17“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3039

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
Nutzungsänderung einer Wohnung Nr. 6 zu Ferienwohnung
Schenkendorfstraße 17, Leipzig
Gemarkung Leipzig, Flurstück 3039
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-

einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-8927	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.01.2024

Steinbeck, Marco

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010852-VV-63.41-MAS einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines E 
infamilienwohnhauses und Neubau Doppelgarage, Gießer-  

straße 56 (HH)“, Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstück 569/1

(1)	 Die	 Baugenehmigung	 für	 das	 Vorhaben:	 „Neubau	 eines	 Einfa-
milienwohnhauses und Neubau Doppelgarage, Gießerstraße 56 
(HH)“,	Leipzig,	Gemarkung	Kleinzschocher,	Flurstück	569/1,	im	
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5120	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.01.2024

RotherSt, Praktikant

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2023-010364-VV-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Gewächshauses, 
Täschnerstraße 4“, Leipzig, Gemarkung Probstheida, Flurstück 14/8

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus	§	6	Abs.	3	SächsBO	dahingehend,	dass	sich	die	Abstandsfläche	
des	neu	zu	errichtenden	Gewächshauses	mit	der	Abstandsfläche	
eines bestehenden Gewächshauses auf dem eigenen Grundstück 
überdeckt. 

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 32 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass das Gewächshaus die 
vorgegebenen Mindestabstände für Gebäude ohne harte Bedachung 
unterschreitet.

 
 Ausnahme gemäß §§ 31 Abs. 1 und 34 Abs. 2 Baugesetzbuch i.V.m. 

§ 4 Abs. 3 Baunutzungsverordnung dahingehend, dass die in einem 
allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässige Art der Nutzung 
des Gewächshauses gestattet wird, da es sich um einen bestehenden 
Gartenbaubetrieb handelt.

 
- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5128	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:997

Erstellungsdatum 15.01.2024

Reutter, Thomas

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 15.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-007084-VV-63.41-TRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-	 Die	 Baugenehmigung	 für	 das	 Vorhaben:	 „Errichtung	 eines	 Ge-
wächshauses,	Täschnerstraße	4“,	Leipzig,	Gemarkung	Probstheida,	
Flurstück 14/8, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

- Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 02/24 · 20.01.2024

23

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines eingeschossigen 
Container-Schulbaus mit zwei Räumen als Bibliotheks-Nutzung,  

Könneritzstraße 47“, Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 63

verfügenden Teil erlassen:

-		 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Neubau	eines	eingeschossi-
gen Container-Schulbaus mit zwei Räumen als Bibliotheks-Nutzung, 
Könneritzstraße	 47“,	 Leipzig,	 Gemarkung	 Schleußig,	 Flurstück	
63, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5180	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 16.01.2024

Eger, Juliana

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.01.2024 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-008168-SB-63.22-JEG einen Bescheid mit folgendem 



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 02/24 · 20.01.2024

24

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau, Erweiterung und  
Sanierung Einfamilienhaus, Biedermannstraße 62“, Leipzig,  

Gemarkung Connewitz, Flurstücke 207/1, 207/2,

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen und 
Befreiungen zugelassen: 

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus 
§	6	dahingehend,	dass	die	Abstandsflächen	des	denkmalgeschützten	
Bestandsgebäudes	auf	die	angrenzenden	Nachbarflurstücke	fallen.

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des	 Bebauungsplanes	Nr.	 31	 „Meusdorfer	 Straße/Südseite“	 der	
Stadt Leipzig von der zeichnerisch festgesetzten hinteren Baugrenze. 
Diese wird durch einen eingeschossigen Anbau in Richtung Süden 
um 1,41 m und in Richtung Westen um 1,55 m überschritten.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen	und	Auflagenvorbehalte.	

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5108	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:360

Datenauszug

Erstellungsdatum 17.01.2024

Reinhardt, Birgit

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 3,5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 30.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006446-VV-63.41-BRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1)	Die	Baugenehmigung	 für	das	Vorhaben:	 „Umbau,	Erweiterung	
und	Sanierung	Einfamilienhaus,	Biedermannstraße	62“,	Leipzig,	
Gemarkung Connewitz, Flurstücke 207/1,  207/2, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung von  
drei Reihenhäusern mit Tiefgarage (Flachdach), Cöthner Straße 13, 15“, 

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstücke 298/r, 298/s

verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben:	„Vorbescheid:	Errichtung	von	drei	Reihenhäusern	mit	
Tiefgarage	(Flachdach),	Cöthner	Straße	13,	15“,	Leipzig,	Gemarkung	
Gohlis, Flurstücke 298/r, 298/s, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5246	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 18.01.2024

Schulz, Katrin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 16.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010475-BV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 02/24 · 20.01.2024

26

■ Impressum

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Referat Kommunikation, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Dr. Sebastian Fink
Telefon: 0341 / 1 23 20 68, Fax: 0341 / 1 23 20 56, Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: elektronisches-amtsblatt@leipzig.de

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheids für das Vorhaben: Vorbescheid: Errichtung von drei  
Reihenhäusern mit Tiefgarage (Satteldach), Cöthner Straße 13, 15,  

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstücke 298/r, 298/s

verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben:	„Vorbescheid:	Errichtung	von	drei	Reihenhäusern	mit	
Tiefgarage	(Satteldach),	Cöthner	Straße	13,	15“,	Leipzig,	Gemarkung	
Gohlis, Flurstücke 298/r, 298/s, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5246	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 18.01.2024

Schulz, Katrin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 16.01.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011057-BV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
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